
 

1 von 1 

 
 
 

 

Kundmachung 
des Österreichischen 

Rechtsanwaltskammertages 
 
 
Die Vertreterversammlung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages hat bei ihrer Tagung am 
22. Mai 2015 beschlossen: 

Änderung der „Richtlinie gemäß § 37 Abs 1 Z 7 RAO über die Errichtung und Führung 
eines anwaltlichen Urkundenarchivs“ 

(Urkundenarchiv-RL, kundgemacht auf der Homepage des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages [www.rechtsanwaelte.at] am 2. Mai 2007), die mit 1. Juli 2015 in Kraft 
tritt: 
 
1. In § 6 Abs 2 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „10“ ersetzt. 
 
2. § 8 Abs 1 erster Spiegelstrich lautet: 

- pro eingespeicherter Urkunde bei einer Speicherdauer von 10 Jahren Euro 9,00 zuzüglich Euro 
0,45 Verrechnungsstellenentgelt 

 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Rupert Wolff 
Präsident 

 
 
Kundgemacht auf der Homepage des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 
(www.rechtsanwaelte.at) am 28. Mai 2015. 


